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Aus dem kantonalen Schulleben
Luxem. In Ergänzung des Berichtes über die

Kantonallehrerkonferenz in Luzern erwähnen

wir noch das Wesentliche der Lehrplanreform,
über die der Vortrag des Herrn

Kantonalschulinspektor Maurer lebendig orientierte.

Die geistige Ueberbürdung der Schulkinder,
die Erkenntnis, dass die Volksschule nur einen
Teil der Volksbildung auf sich nehmen kann,
ferner die richtige Auswertung des Lehrstoffes,
unter vernunftiger Anwendung des Arbeitsprinzips,

und die neuerliche Besinnung auf die
Forderung, dass der Unterricht erzieherisch wirken

muss, das alles macht einen Abbau des
Lehrstoffes notwendig. Inwieweit dem Bestreben
nach Stoffabbau durch die neuen Lehrplane
nachgelebt wurde, soll hier in Kurze dargelegt
werden.

Einen ersten, wesentlichen Stoffabbau brachte

die Schriftreform, indem künftig nur
noch die Antiqua-Druckschrift und ebenso nur

eine, die vereinfachte Lateinschrift, als Schreibschrift

gelehrt werden sollen. Die
Satzlehre unterscheidet auf der Primarstufe nur
mehr die Satzglieder: Satzgegenstand, Satzaussage

und nähere Bestimmung, ferner die
Satzarten: Einfacher, zusammengezogener und

zusammengesetzter Satz, letzterer ohne
Unterscheidung der Nebensatze. Erst in der II. Se-

kundarklasse wird die Unterscheidung leichterer

Unterarten von Nebensätzen nach Inhalt,

Stellung und Verknüpfung verlangt.
Im Rechnen erfolgt eine Vereinfachung

insofern, als schwierigere Kapitel in obere

Klassen verlegt werden. So tritt z. B. das

Zehnerüberschreiten erst in der II. Primarklasse

auf. Das Rechnen nach Stellenwert wurde in die

IV. Klasse verlegt. Der unbeschränkte Zahlenraum

folgt erst in der V. Klasse. Mit der

Prozentrechnung wird erst in der VI. Klasse begonnen.

Die Berechnung des Kapitals, des Zins-

fusses und der Zeit bleibt der VII. Klasse, bzw.

der Sekundärschule vorbehalten. Der

zusammengesetzte Bruchsatz fällt auch für die
Sekundärschule weg. In der Geometrie werden

Trapez, Vieleck und Kreis erst in der VII.

Klasse, bzw. in der Sekundärschule behandelt.

Von der Berechnung der Ellipse kann und von

derjenigen des Kreises muss abgesehen werden.
Fur den Sprachunterricht und fur das Rechnen

wurden einheitliche Normen aufgestellt, welche
Massnahme ebenfalls eine grosse Erleichterung
bringen wird.

Im Geographieunterricht tritt
durch alle Stufen eine Vereinfachung dadurch

ein, dass viel weniger Namen und Zahlen
verlangt werden. Indem ferner der Stoff auf
sieben Klassen verteilt wird, ist eine ruhigere
Verarbeitung möglich.

Ebenso bedingen die Stoffziele fur den

Geschichtsunterricht einen erheblichen
Abbau des Namen- und Zahlenmaterials. Der

Stoff erfahrt auch dadurch eine wesentliche
Einschränkung, dass die mit der engern
Heimatgeschichte nur lose zusammenhangenden
Ereignisse übergangen werden.

Diese kurzen Hinweise zeigen, dass auf der
Primarstufe mit dem Stoffabbau ernst gemacht
wurde Fur die Sekundärschule dagegen war

eine Abrüstung nicht eigentlich beabsichtigt.
Als wahlfreie Schule darf sie wesentlich höhere

Anforderungen stellen, als die Primarschule.

Und wenn die Sekundärschule auch nur eine
sehr beschrankte Auswahl aus all den Wissensgütern

treffen wollte, die geeignet erscheinen,
dem Schüler eine gewisse Allgemeinbildung zu
vermitteln, so konnte sie an dem bisherigen
Lehrstoffe keine wesentlichen Abstriche machen.

Als besondere Vorzuge der neuen Lehrplane
dürfen die sorgfältig umschriebenen Bildungsziele,

sowie die eingehenden methodischen

Wegleitungen angesehen werden. Die Bildungs-
ziele bringen zum Ausdruck, wie aller Unterricht

der Erziehung und Bildung dienen soll.

Die methodischen Wegleitungen bilden den

notwendigen Kommentar zu den Stoff- und Bil-

dungszielen. Man wird daher der Forderung des

Referenten, es möchten die Lehrplane mit den

Bildungszielen und den methodischen Wegleitungen

dem Methodikunterricht an den

Lehrerbildungsanstalten als Grundlage dienen, nur
zustimmen können. Aber auch die aktive Lehrerschaft

und die Inspektoren werden die neuen
Lehrplane einem eingehenden Studium
unterziehen wollen. Wir bekennen uns damit neuerdings

zu der Auffassung, dass der Erfolg unserer
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ganzen Schul- und Erzieherarbeit wesentlich

von einem planmassigen, sachlich und methodisch

gut vorbereiteten Unterrichte abhangt.

Sektion Luzern. Unsere „Freie Zusammenkunft"

vom 25. Oktober bedeutete einen ganz

grossen Erfolg Trotzdem viele der sonst immer
Anwesenden sich entschuldigen liessen, konnte

das Lokal fast kaum die Besucher fassen,
und die Gediegenheit des Vortrages „Das
Ringen nach der Ganzheit" — im Zyklus „Rembrandt

als Erzieher" •— erzeugte eine
gehobene Stimmung. Frl R. Naf, Sekundarleh-

rerin, bot mit ihrem Vortrage, der eine fesselnde

und klare Exegese des Langbehnschen
Buches „Der Geist des Ganzen" darstellte, eine
Leistung, die nach Form und Inhalt allgemein
als ausgezeichnet anerkannt wurde Dass ihre

Kolleginnen von Stadt und Land durch ihr
ausserordentlich zahlreiches Erscheinen mit mehreren

fremden Gasten ganz von selbst eine vielbemerkte

Sympathiekundgebung fur die beliebte
und unermüdliche Präsidentin des „Luzernbiet"
schufen, ist fur die Vortragende eine wohlverdiente

Ehrung gewesen

„Das Ringen nach der Ganzheit" ist das

Ringen um den vollkommenen Charakter, der
religiös und sittlich, menschlich und volksge-
meinschaftlich, wissenschaftlich und künstlerisch
theozentrisch eingestellt ist, der an sich
abbaut, in Gott aufbaut, zur Scheidung gelangt,
aus Natürlichkeit und Wahrheit lebt, gottverbunden

die richtige Weltschau gewinnt, in allem
volksverbunden im apostolischen Laien wirkt
Der Vortrag wird nicht wenigen den Willen
geweckt haben, die Lektüre des berühmten
Buches nicht mehr lange hinauszuschieben, denn
ein seltener Gewinn ist sicher.

Die nächste „Freie Zusammenkunft" findet
Donnerstag, den 29 November statt, und zwar
mit dem Vortrag von Hrn Dr. P Hagmann,
Prof über das höchst zeitgemasse Thema
„Bildung und Halbbildung", zu der heute schon die
freundl Einladung an alle ergeht am

Zug. Unser Erziehungswesen in
Zahlen Im Jahre 1933 beliefen sich die
Totalausgaben auf Fr. 606,379 73, denen an

Einnahmen Fr 116,022 20 gegenüberstehen, so

dass die Netto-Ausgaben Fr 490,357.53
betragen, die durch die Kantonskasse gedeckt

wurden. Auf die Hauptabteilungen entfallen

folgende Auslagen:

Allgemeine Verwaltung Fr.

Primarschulen

Sekundärschulen

Kantonsschule

Gewerbeschulen

Burgerschulen

Total Fr.

11,182.95

376,158.40

64,670.61

103,876.52

45,157.75

5,333.50

606,379.73

Im Vergleich zur Rechnung des Vorjahres
schliesst die 1933er Rechnung mit 108,454.39

Fr. ungunstiger ab, was in der Hauptsache

auf die verschiedenen kantonalen

Beitrage an Schulhausbauten zuruckzufuhren ist

Der Kanton unterstutzt nämlich neue
Schulhauser und allfallige Umbauten mit 30
Prozent der wirklichen Kosten; so weit geht
jedenfalls kein Kanton. An Bundesbeitragen für
die Primär- und Gewerbeschulen erhielt der
Kanton rund Fr. 51,000.—. Ferner bezahlte
der Bund an die Handelsabteilung der Kantonsschule

Fr. 8540 — und an die Lehrer-Fortbildungskurse

Fr. 112.— An die Kantonsschule

leistet die Stadtgemeinde den gesetzlich
normierten Beitrag von Fr. 21,000 —

Als nennenswerteste Ausgaben führe ich an

Beitrag des Kantons an die Pri-

marlehrergehalte

Beitrage an Schulhausbauten

Dienstalterszulagen

Beitrag des Kanotns an die Se-

kundarlehrergehalte

Gehalte d Kantonsschullehrer

Unentgeltliche Abgabe der
Schulbucher

Kosten der landwirtschaftlichen

Winterschule 14,389.77

Durchgeht man die einzelnen Ausgaben und

die Gesamtsumme, welche in einem einzigen
Jahre fur unser Schulwesen aufgewendet wurden,

so darf man herzhaft bekennen, dass es

fur unsere kleinen Verhaltnisse viel, sogar sehr
viel ist Wie die jeweiligen Inspektionsberichte

besagen, wird das viele Geld aber gut
angewendet, indem Schulbehorden und Lehrerschaft

ihre Pflichten treu erfüllen —o—

Fr. 1 16,707.78

152,339.45

45,500.—

43,974.66

86,543.81

24,197.—
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